
Gebührensatzung  
Vom                 zu der Satzung über die Abfalle ntsorgung in der Stadt Lüdinghausen  

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 666/SGV.NW.2023), in der 
jeweils gültigen Fassung und der §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NW. S. 712/SGV.NW.610) in der der-
zeit geltenden Fassung, der §§ 8 und 9 des Landesabfallgesetzes vom 01. Januar 1999 in 
der derzeit geltenden Fassung, des Kreislaufwirtschaftgesetzes in der derzeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lüdinghau-
sen, hat der Rat der Stadt Lüdinghausen in seiner Sitzung am             folgende Gebühren-
satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

(1) Die jährliche Gebühr für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung der Stadt 
Lüdinghausen gemäß § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lüdingha-
usen in der z.Zt. gültigen Fassung richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter für Rest-
müll. Sie beträgt einschließlich der besonderen Abfuhren und Sammlungen:  

 
a) für ein 80 l-Gefäß für Restmüll 126,00 € 
 
b) für ein 120 l-Gefäß für Restmüll 178,00 € 
 
c) für ein 240 l-Gefäß für Restmüll 336,00 € 
 
d) für einen 1,1 m³-Container für Restmüll 2.907,00 € 
    bei 14-tägiger Leerung mit Gestellung  
 
e) für einen 1,1 m³-Container für Restmüll 1.464,00 € 
    bei monatlicher Leerung mit Gestellung  

 
f)  für einen 1,1 m³-Container für Restmüll 2.882,00 € 
    bei 14-tägiger Leerung ohne Gestellung 

 
g) für einen 1,1 m³-Container für Restmüll 1.439,00 € 
    bei monatlicher Leerung ohne Gestellung 

 
 

h) für jedes zusätzliche 120 l-Papiergefäß 34,00 € 
i) für jedes zusätzliche 240 l-Papiergefäß 35,00 € 

 
j) für jedes zusätzliche 120 l-Biogefäß 84,00 € 
k) für jedes zusätzliche 240 l-Biogefäß 122,00 € 

 
l) für jedes zusätzliche 80 l-Restmüllgefäß (Familientonne) 24,00 € 
m) für jedes zusätzliche120 l-Restmüllgefäß (Familientonne) 36,00 € 
n) für jedes zusätzliche 240 l- Restmüllgefäß (Familientonne) 69,00 € 

 
o) je Gefäßumtausch (80 l bis 240 l) 12,00 € 
p) je Gefäßumtausch (1,1 m³)  24,00 € 

 
(2) Für Eigenkompostierer, die auf Antrag vom Anschluss an die Biotonne befreit wurden, 

verringert sich die zu entrichtende Gebühr der Buchstaben a) – e) um einen Betrag von 
40,00 €. 

 



 

 

 

 
 

 
 

§ 2 
Abfallsack 

Die Gebühr für die Abfuhr von Abfall in Abfallsäcken (§ 11 Abs. 4 der Abfallentsorgungssat-
zung) ist durch den Kaufpreis abgegolten. Die Abfallsäcke können bei der Stadt Lüdinghau-
sen, bei dem von der Stadt mit der Abfuhr beauftragten Unternehmen und im örtlichen Han-
del zum Preis von 3,00 €/Stück (Gartenabfall/Rasenschnitt für Grünabfuhr 2,00 €/Stück nur 
bei der Stadt Lüdinghausen) käuflich erworben werden.  
 
 

§ 3 
Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des auf den Anschluss folgenden Monats. 
Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem der Abfallbehälter schriftlich abgemeldet 
oder eingezogen wird. 

 
(2) Falls die Gebührenpflicht im Laufe eines Rechnungsjahres beginnt, beträgt sie für jeden 

angefangenen Monat 1/12 der vorstehenden Gebühr. 
 
 

§ 4 
Gebührenpflichtiger 

(1) Gebührenpflichtig für ein Grundstück das dem Anschluss- und Benutzungszwang gem. § 
6 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lüdinghausen in der z.Zt. gültigen Fas-
sung unterliegt ist 
 

1. der/die Grundstückseigentümer/in, bzw. wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, 
der/die Erbbauberechtigte, 

2. der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstü-
ckes dinglich berechtigt ist. 

  
(2) Mehrere Eigentümer/innen haften als Gesamtschuldner/innen. Die ihnen nach § 22 
Gleichgestellten haften nur auf den für sie entfallenden Anteil der Gebührenschuld. 
 
(3) Beim Wechsel in der Person des/der Eigentümers/Eigentümerin geht die Gebührenpflicht 

mit dem Beginn des auf den Eigentümerwechsel folgenden Monats auf den/die neue/n 
Eigentümer/in über. Wenn der/die bisherige Eigentümer/in die rechtzeitige Mitteilung 
schuldhaft versäumt hat, so haftet er/sie für die Abfallgebühren, die auf den Zeitraum bis 
zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem/der Eigentümer/in. 

 
(4) Die Abfallgebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
 
 

§ 5 
Behälterausstattung 

(1) Die Abfallentsorgungsgebühr nach § 1 dieser Satzung beinhaltet folgende Regelausstat-
tung: 

a. Eigenkompostierer (§ 8 Abs. 1 der Abfallentsorgungssatzung) 
1 Abfallbehälter für Restmüll 
1 Abfallbehälter für Altpapier 
 

       b.  Übrige 
 1 Abfallbehälter für Restmüll 
 1 Abfallbehälter für Bioabfall 
 1 Abfallbehälter für Altpapier 



 

 

 

 
 

 
c. Containernutzung 

 1 Abfallgroßbehälter für Restmüll 
 bis zu 9 Abfallbehälter für Bioabfall 
 bis zu 9 Abfallbehälter für Altpapier 
 

(2) Bei Abfallentsorgungsgemeinschaften (§ 10 der Abfallentsorgungssatzung) gilt die Re-
gelausstattung nach Abs. 1 für die jeweilige Abfallentsorgungsgemeinschaft. 

 
 

§ 6 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des entsprechenden Bescheides fäl-
lig. Sie können zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. Erfolgt die Anforde-
rung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).  
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Die Gebührensatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.  
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 

Die vorstehende Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Lüdinghausen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) kann 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Lüdinghausen,  
 


